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Erhebung über die 
öffentliche Wasserversorgung 2001

Bitte diesen Erhebungsvordruck ausgefüllt bis zum  XX.XX.2002
an die rückseitig genannte Erhebungsstelle einsenden.

Bitte teilen Sie uns mit, an wen wir uns bei Rückfragen
Adressfeld wenden dürfen (freiwillige Angabe):

Name:

Telefon: Telefax:

E-Mail:

Falls besondere Umstände die Angaben beeinflusst haben, bitten wir zur Vermeidung von Rückfragen 
um kurze Anmerkung:

Angaben über Wasseraufkommen und Wasserabgabe

6WErhebungsstelle



Erläuterungen:

1) Echtes Grundwasser ist unterirdisch anstehendes Wasser ohne Uferfiltrat und angereichertes Grundwasser.

2) Bei Quellwasser ist das aus dem Sammelbehälter ablaufende, ungenutzte Überlaufwasser nicht mitzuzählen.

3) Wasser, das den Wassergewinnungsanlagen durch das Ufer eines Flusses oder Sees im Untergrund nach Bodenpas-
sage zusickert und sich mit dem anstehenden Grundwasser vermischt; es wird in seiner Beschaffenheit wesentlich
von der des Oberflächenwassers bestimmt. Eine Gewinnung ist auch bei einem geringen Anteil an Uferfiltrat
einzutragen.

4) Angereichertes Grundwasser besteht überwiegend aus planmäßig versickertem Oberflächenwasser, echtem
Grundwasser und ggf. Uferfiltrat. Einzutragen ist die gewonnene Wassermenge insgesamt.

5) Hier bitte nur die für die unmittelbare Versorgung, ohne die zur Anreicherung verwendeten Mengen angeben.

6) Anzugeben sind nur die bezogenen Mengen, die Sie mit einem Zulieferer abrechnen. Etwaige „Durchleitungen“ in Ih-
rem Leitungsnetz an „Dritte“ bitte nicht eintragen.

7) Letztverbraucher sind alle Endverbraucher, mit denen Sie das abgegebene Wasser unmittelbar abrechnen. Die
Wasserabgabe von Wasserverbänden und Genossenschaften an die Mitgliedsgemeinden ist keine Abgabe an Letzt-
verbraucher, sondern Abgabe zur Weiterverteilung.

8) Zum Kleingewerbe zählen nicht gewerbliche Unternehmen (Industrie, Handel, Verkehr, Dienstleistungen) oder sonsti-
ge Abnehmer (z.B. öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser, Bundeswehr).

9) Anzugeben sind nur die an Weiterverteiler gelieferten Mengen, die Sie mit dem belieferten Unternehmen abrechnen.
Etwaige „Durchleitungen“ in Ihrem Leitungsnetz an „Dritte“ bitte nicht eintragen.

10) Betriebsinterner Wasserverbrauch innerhalb Ihrer Wasserversorgungsanlage, z.B. für Filterspülung, Rohrnetzspülung,
Sozialbereich.

11) Der Anteil des in das Rohrnetz eingespeisten Wasservolumens, dessen Verbleib im Einzelnen nicht erfasst werden
kann. Er setzt sich zusammen aus tatsächlichen Verlusten, z.B. durch Rohrbrüche, undichte Rohrverbindungen oder
Armaturen sowie aus scheinbaren Verlusten, z.B. Fehlanzeigen der Messgeräte, unkontrollierte Entnahme.

12) Wasser, das in einem gesonderten Leitungsnetz an Betriebe für Brauchwasserzwecke abgegeben wird.

 



Erhebung über die
öffentliche Wasserversorgung 2001

Angaben insbesondere zu Rechtsgrundlagen, Geheimhaltung und Hilfsmerkmalen siehe Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistkgesetz, die
Bestandteil des Erhebungsvordrucks ist.
Hinweise zum Ausfüllen:

Die Angaben sind für alle Wassergewinnungs- und Wasserversorgungsanlagen zu machen, die Sie betreiben.
Angaben ggf.  sorgfältig schätzen. Bitte auf ganze Zahlen runden.

Ident.-Nr. SST 1-9

I. Wasseraufkommen im Jahr 2001

1. Wassergewinnung (Grund- 2. Fremdbezug6)

Quell- und Oberflächenwasser)

1.1 Grundwasser1)     .............  1000 m³ 2.1 Innerhalb des Bundeslandes

a) von anderen Wasserversor-
gungsunternehmen (WVU)  ....  1000 m³

1.2 Quellwasser2) .............  1000 m³
20 - 27

b) von Industriebetrieben und 
sonstigen Lieferanten ..........  1000 m³

1.3 Uferfiltrat3) ......................  1000 m³
28 - 35

2.2 Aus anderen
1.4 Angereichertes  Bundesländern ..............................  1000 m³

 Grundwasser4) .............  1000 m³  

1.5 See- und 2.3 Aus dem Ausland ...................... 1000 m³
 Talsperrenwasser5) ........  1000 m³  

44 - 51

Fremdbezug
1.6 Flusswasser5) .............  1000 m³ insgesamt   ........................................  1000 m³

3. Gesamtes 
Wassergewinnung Wasseraufkommen
insgesamt   .................... 1000 m³ (Summe Abschnitt I) .............  1000 m³

II. Wasserabgabe im Jahr 2001
1. Wasserabgabe an Letztverbraucher 7)

Machen Sie bitte die folgenden Angaben für Ihr gesamtes Versorgungsgebiet. Falls sich das Versorgungsgebiet über mehrere 
Bundesländer oder das Ausland erstreckt, tragen Sie bitte zusätzlich die Angaben für dieses Teilgebiet ein.

Unmittelbar Abgabe an 
versorgte Einwohner Letztverbraucher 7)

(Stand: 31.12.2001) insgesamt und Kleingewerbe 8)

Anzahl 1 000 m3

1.1 Versorgungsgebiet
insgesamt

1.2 Versorgungsgebiet in anderen 
   Bundesländern / im Ausland

2. Abgabe zur  
 Weiterverteilung 9)

2.1 Innerhalb des Bundeslandes
52 - 58

a) an andere Wasserversor- 3. Wasserwerk-
gungsunternehmen (WVU) 1000 m³   eigenverbrauch10)

...... 1000 m³

20 - 27 59 - 66

4. Wasserverluste / 
b) an sonstige Weiterverteiler 1000 m³   Messdifferenz11)

......  1000 m³

28 - 35

2.2 An andere Bundesländer  1000 m³ 5. Gesamte 67 - 74

   Wasserabgabe 
36 - 43 (Summe Abschnitt II) .....  1000 m³

(muss mit Position I.3 
2.3 An das Ausland ...............  1000 m³  "Gesamtes Wasseraufkommen" übereinstimmen) 

Abgabe zur 44 - 51

Weiterverteilung 5.1 Darunter Teilmenge 
insgesamt ................................  1000 m³   Betriebswasser 12) 

.............  1000 m³

39 - 46

............................

Darunter Abgabe an
Haushalte 

SA 15 SST 10-11 SST 47 - 54

SST 12 - 19

SA 12 SST 10-11 SST 26 - 32

36 - 43

SA 13 SST 10-11 

33 - 39

61 - 67

40 - 46

47 - 53

54 - 60

75 - 80

68 - 74 52 - 59

SA 16 SST 10-11 SST 12-19

SA 15 SST 10-11 SST 23-30

55 - 62 63 - 70

31 - 38

 



Rücksendeadresse:

Statistisches Landesamt

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (Bestandteil des Erhebungsvordrucks)

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Erhebung über die öffentliche Wasserversorgung wird alle drei Jahre bei Anstalten und Körperschaften
des öffentlichen Rechts sowie Unternehmen und sonstigen Einrichtungen, die Anlagen der öffentlichen
Wasserversorgung betreiben, durchgeführt. Sie dient dem regelmäßigen Überblick über die
Wasserversorgung und den Gewässerschutz.

Rechtsgrundlagen
Umweltstatistikgesetz (UStatG) vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2530), zuletzt geändert durch Artikel 12
des Gesetzes vom 19. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3158), in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz
(BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 18 des Gesetzes
vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1857).
Erhoben werden die Angaben zu § 6  Abs. 1 UStatG.
Die Auskunftsverpflichtung ergibt sich aus § 18 Abs. 2 Nr. 4 UStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Hiernach
sind die Anstalten, Körperschaften sowie die InhaberInnen oder LeiterInnen der Unternehmen und anderer
Einrichtungen auskunftspflichtig. Nach § 15 Abs. 6 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheimgehalten. Nur in ausdrücklich
gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden.
Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist nach § 20 UStatG in Verbindung mit § 16 Abs. 4 BStatG an die
fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden in Form von Tabellen mit statistischen
Ergebnissen zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.
Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es auch möglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der
Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
Einzelangaben zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen
zugeordnet werden können.
Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern, Trennung und Löschung, Statistikregister
Name, Bezeichnung und Anschrift der Auskunftspflichtigen sowie Name, Telefon-, Telefaxnummer und E-
Mail Adresse der für eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die
lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden sofort nach Abschluss der
Eingangsprüfung vom Erhebungsvordruck abgetrennt, gesondert aufbewahrt und mit Ausnahme des Namens
und der Anschrift der Unternehmen und anderen Einrichtungen spätestens nach Abschluss der maschinellen
Aufbereitung vernichtet.
Die verwendete Identitätsnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen Unternehmen
und anderen Einrichtungen, Anstalten und Körperschaften und der rationellen Aufbereitung der Erhebung. Sie
besteht aus einem Regionalschlüssel für das jeweilige Bundesland und aus einer laufenden, frei vergebenen
Nummer.
Name und Anschrift der Unternehmen und anderen Einrichtungen und die Identitätsnummer werden zur
Führung des Unternehmensregisters für statistische Verwendungszwecke (Statistikregister) verwendet.
Rechtsgrundlagen hierfür sind § 13 BStatG und die Verordnung (EWG) Nr. 2186/93 des Rates vom 22. Juli
1993 über die innergemeinschaftliche Koordinierung des Aufbaus von Unternehmensregistern für statistische
Verwendungszwecke (ABl. EG Nr. L 196 S. 1).

 


